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INFORMATION 

Bewerbung und Anmieten einer Wohnung

1 Selbstauskunft

Bitte Selbstauskunft vollständig ausfüllen, untschreiben und mit 3 aktuellen Gehaltsnachweisen (der letzten 3 Monate) bei uns 
vorbeibringen, da wir Sie gerne persönlich kennenlernen möchten. Bei Leistungen vom Amt, bitte Bescheid in Kopie beifügen!

2 Mietbescheinigung 
Bitte vom derzeitigen Vermieter ausgefüllt und unterschrieben bei uns einreichen. 

3 Mietzahlungen vom Amt
Bitte klären Sie das mit Ihrem Ansprechpartner beim entsprechenden Amt ab. Bei Abschluss eines Mietvertrages muss eine 
Abtretungserklärung vorliegen, damit die Mietzahlung direkt an Fa. Griesmann & Scherer GbR geleistet wird.

4 Der Einzug ist beim Hausmeister zu melden.

5 Wohnberechtigungsschein für geförderte Wohnungen
Amt für Wohnungswesen - Stadt Augsburg - Herr Funk, Tel. 0821-324-4272.

Landratsamt - Landkreis Augsburg - Frau Kugelmann, Tel.0821-3102-405.

6 Mietvertrag
Sie erhalten 2 Exemplare des Mietvertrages zur Unterschrift, die Mietverträge müssen vor Übergabe wieder bei uns eingegangen 
sein, damit Sie von der Geschäftsleitung unterschrieben werden können. Nach Unterschrift erhalten Sie 1 Exemplar zu Ihren 
Händen.

7 Kaution

Anlagenformen:

a Mietkautionssparbuch - wenden Sie sich an Ihre Bank oder

b Bankbürgschaft - wenden Sie sich an Ihre Bank oder

c Zahlung der vollständigen Kaution auf das Treuhandkonto - Mietkautionen - Kto.-Nr. 240 914 978, BLZ 720 500 00, 
Stadtsparkasse Augsburg.  Bitte geben Sie hier Ihren Namen, Adresse der Wohnung und Wohnungsnummer an!

d Kaution vom Amt - Bitte klären Sie dies mit Ihrem dortigen Ansprechpartner ab und veranlassen Sie, dass die Zahlung uns 
bestägt wird.

8 Übergabe der Wohnung

Die Übergabe der Wohnung erfolgt mit Übergabeprotokoll an der jeweiligen Adresse der Wohnung. Zur Terminvereinbarung 
setzen Sie sich bitte mit Frau Baur, Tel. 0821 25 299 25 in Verbindung.

9 Zahlung der Miete
Die Mietzahlung ist jeweils zum 3. Werktag eines Monats fällig, bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Mietzahlungen pünktlich auf 
unser Konto eingegehen, dies geschieht am besten durch

a  Einrichtung eines Dauerauftrages bei Ihrer Bank oder

b Lastschrifteinzugsverfahren - bitte laden Sie sich hierzu entsprechendes Formular herunter 

c Sollte die Miete vom Amt geleistet werden, so hat sich der Mieter auch hier darum zu bemühen, dass die Zahlungen an die Fa. 
Griesmann & Scherer GbR geleistet werden.


